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26/03 Patentrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §38;

PatG 1970 §33 Abs2;

PatG 1970 §35;

PatG 1970 §38;

1. EStG 1988 § 38 heute

2. EStG 1988 § 38 gültig ab 24.05.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2007

3. EStG 1988 § 38 gültig von 30.07.1988 bis 23.05.2007

Rechtssatz

Die Begünstigung nach § 38 EStG 1988 steht nur dem "Er;nder selbst" zu. Da aber nur Einkünfte aus der Verwertung

der Er;ndung durch andere Personen begünstigt sind, ist insbesondere eine Verwertung des Patents im eigenen

Betrieb des Er;nders nicht begünstigt. Begünstigte Einkünfte sind sohin - wie auch in den Erläuterungen zu den

Regierungsvorlagen 1958 (Hinweis 479 BlgNR 8. GP 2007) bzw. 1972 (Hinweis 474 BlgNR 13. GP 72) angeführt -

Einkünfte, die der Er;nder daraus erzielt, dass er das Patentrecht durch Rechtsgeschäft auf andere überträgt (§ 33 Abs.

2 Patentgesetz 1970) oder er die Benützung der Er;ndung dritten Personen für das ganze Geltungsgebiet des Patentes

oder für einen Teil desselben mit oder ohne Ausschluss anderer Benützungsberechtigter überlässt (Lizenz; § 35

Patentgesetz 1970). Diese andere Person kann sodann die Er;ndung entweder eigenbetrieblich nützen (etwa den

Gegenstand der Er;ndung betriebsmäßig herstellen, in Verkehr bringen oder feilhalten) oder auch durch Einräumung

von (Sub-)Lizenzen (vgl. zur Lizenzübertrag § 38 Patentgesetz 1970) nützen (vgl. Quantschnigg/Schuch,

Einkommensteuer-Handbuch, § 38 Tz 2.2.3).Die Begünstigung nach Paragraph 38, EStG 1988 steht nur dem "Er;nder

selbst" zu. Da aber nur Einkünfte aus der Verwertung der Er;ndung durch andere Personen begünstigt sind, ist

insbesondere eine Verwertung des Patents im eigenen Betrieb des Er;nders nicht begünstigt. Begünstigte Einkünfte

sind sohin - wie auch in den Erläuterungen zu den Regierungsvorlagen 1958 (Hinweis 479 BlgNR 8.

Gesetzgebungsperiode 2007) bzw. 1972 (Hinweis 474 BlgNR 13. Gesetzgebungsperiode 72) angeführt - Einkünfte, die

der Er;nder daraus erzielt, dass er das Patentrecht durch Rechtsgeschäft auf andere überträgt (Paragraph 33, Absatz

2, Patentgesetz 1970) oder er die Benützung der Er;ndung dritten Personen für das ganze Geltungsgebiet des

Patentes oder für einen Teil desselben mit oder ohne Ausschluss anderer Benützungsberechtigter überlässt (Lizenz;

Paragraph 35, Patentgesetz 1970). Diese andere Person kann sodann die Er;ndung entweder eigenbetrieblich nützen

(etwa den Gegenstand der Er;ndung betriebsmäßig herstellen, in Verkehr bringen oder feilhalten) oder auch durch

Einräumung von (Sub-)Lizenzen vergleiche zur Lizenzübertrag Paragraph 38, Patentgesetz 1970) nützen vergleiche

Quantschnigg/Schuch, Einkommensteuer-Handbuch, Paragraph 38, Tz 2.2.3).
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